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Elternbrief Nr.3 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
auch wenn in der Faschingszeit vieles Kopf steht und mancher Spaß erlaubt ist, bleibt der 
Schutz unserer Kinder und Jugendlichen von besonderer Bedeutung.  
Einige wichtige Fragen rund um den Jugendschutz haben wir deshalb hier für Sie kurz 
zusammengefasst: 
 
 
Wie lange darf mein Kind sich abends auf einer öffentlichen Veranstaltung 

aufhalten? 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen grundsätzlich nur in Begleitung einer 
personensorge- oder erziehungsberechtigten Person an einer öffentlichen 
Tanzveranstaltung teilnehmen. Jugendliche ab 16 Jahren ohne Begleitung einer 
personensorge- oder erziehungsberechtigten Person ist der Aufenthalt längstens bis 24 
Uhr erlaubt.  
 
An Veranstaltungen eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe oder Veranstaltungen, 
die der künstlerischen Betätigung oder Brauchtumspflege dienen, dürfen Kinder (unter 14 
Jahren) bis 22 Uhr und Jugendliche (unter 16 Jahren) bis 24 Uhr teilnehmen.   
(§4, §5 JuSchG) 

 
Darf mein Kind Alkohol trinken? 

Unter 16 Jahren geht gar nichts! Der Konsum von alkoholischen Getränken ist für Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Ab 16 Jahren sind Bier, Wein und Sekt 
erlaubt und ab 18 Jahren auch branntweinhaltige (Misch-) Getränke (vgl. §9 JuSchG). 
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Darf mein Kind rauchen? 
Nein, rauchen in der Öffentlichkeit ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten (§10 
JuSchG). 
  
Sie müssen aber nicht alles erlauben, was das Gesetz zulässt. Sie kennen Ihr Kind am 
besten und können eigene Abmachungen treffen.    

 
Weitere Informationen zum Jugendschutz gibt es auch im Amt für Bildung, Jugend, 
Familie und Senioren, Schillerstraße 7-9 oder bei der Jugendsozialarbeit an Schulen in 
Ettlingen. Ihre Ansprechpartner sind: 
 
Frau Ulrike Rebmann  07243/ 101 8924 (Carl-Orff-Schule) 
Frau Iris Erbe 07243/ 101 8345 (Wilhelm-Lorenz-Realschule) 
Frau Ina Gutmann 07243/ 101 335 (Schillerschule) 
Frau Doreen Kleinwächter 07243/ 101 214 (Schulzentrum) 
Frau Saskia Merkle 07243/ 101 8390 (Schulzentrum) 
 
 

Jugendschutz geht uns alle an – Wegschauen ist keine Lösung! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Henrik Bubel 

 


